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29. 11. 1960 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 
zur Ergänzung des Gerichtsorgani

sationsgesetzes vom 27. NOlVember 1896, 
RGBl. Nr. 217. 

Der Naroionalrat hat beschlos~en: 

§ 1. In ,der Zeit bis zum 1. Jännler 1964 können 
im Falleeinesdring.enden Bedarfeis Hi.1fsrichter 
auch vor Voolilendung üiner vierjährigen provi
sorischen Dienstzeit (§ 5 Abs. 1 des Gehalts
überleitun:gsges,etz,es, BGBl. Nr. 22/1947) zum 
Riichterernannt werden. 

§ 2. Eine vor Zurücklegung des vierten Dienst
jahres vol1s,oreckte DieIliStzeit (§ 42 Abs. 3 zweiter 
Satz erster Halbsatzdes Gehaltlsgesetzes 1956, 
BGBl. Nr. 54) wird für die Vorrückung in 
höhere Bezüg.e als Richter n~,cht amger'echnet. Die 
Anrechnun.g für den Diens'trang wi,I'd dadurch 
nicht berührt. 

§ 3. Mit der VoHziehung di'eses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministeri,um für Justiz betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Vermehrung der Aufgalben der Gericht'e 
durch neue Gesetze und Na,chwuchsschwierig
keiten haben in den letzten Jahren einen erheb
lichen Richtermangel hervorgerufen. 

Eine rasche Behehung dieSles Mangd5 ist nur 
möglich, wenn durch eine Ergänzung :des Ge
richtsorgani'Sationsgesetzes Hilfs·,.,j.chter VOtl" Zu
rücklegung des v,j,erten DLen~tjahI'es zu Richtern 
ernannt werden könn,en. Der gleich,e Vorgang 
wur,de bereits im Jahre 1947 durch die Gerichts
verfassungsnov,elle 1947, BGBL NI'. 71, ein
gehaLten. 

Nach den Best,jmmungen des § 5 Abs. 1 de~ 
Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, 
kann ei.ne Definitivstellung erst nach AMauf von 
vier Jahren erfolgen. Diese ß.esttimmung macht 
es unmöglich, einen Hilfsrichter vor Vollerudung 
des vierten Dienstjahres . zum Richter zu er
nennen. 

Daher muß vorübergehend - für die Jahre 
1961, 1962 und 1963 - die Mögli,chkeilt ge
schaffen werden, Hilfsrichter, decren Dien1stzeit 
weniger als vier Jahre beträgt, zu Richtern zu 
ernennen. Die entsprechende Bestimmung enthält 
§ 1 ,des Entwurf,es. Zu bemerken ist, daß ein 
Hilfsrichter mindest·ens drei Dienstjahre als 
Rechtsprakcikant oder Richteramtsanwärter 
zurückgelegt .haben muß, weil erst nach diies,er 

Zeit ,die Ablegung der Richteramtlsprüfung, durch 
die der Richteramtsanwä-rter Hilfsrichter wird, 
zulässig ist (§ 4 des Gerichtsorga,nllisa1lionsgesetzes, 
RGBl. Nr. 217/1896). 

Die Bezüge der Richter sind auf der Gnund
lage errechnet, daß ein Richterpos.tcn frühestens 
mit vier Di'enstjahrenerlaongt wird; daher ist es 
nötig, bei einem früher ernanll'ten Richter die 
Zeit vom Emennungsta,g bis zur Zurücklegun,g 
des vie,rten Dienstjahres für .die Vorrückung in 
höheve Bezüge als Richt'er außer Betracht zu 
lassen, weil sich sonst eine Ung1eidImäßi.gkeit 
gegenüber ,den Bezügen a,Il!der,er Gruppen von 
Bundesan!gestellten mit voller HochschulbiMung 
ergehen wür,de. Die entsprechende VOl"lsorge 
trifft § 2. 

§ 3 enthält d1ie Vollzugsklaus<el. 
Mit oder Durchführung dies'es Bundesgesetzes ist 

ein vermehrter VerwahuIl!gsaufwanid nicht ver
bunden. 

Hingegen bedi.ngt die frühere Ernennung zum 
Richter erhöht'e Kosten. Sie betragen bei einer 
voraussj,chtlichen Ernennung von jähr\.ich un
gefähr 50 HilfsI'ich,tern, die dUJrch vodiegendes 
Bundes:gesetz mögli'ch wird, in jedem der Jahr'e 
1961, 1962 und 1963 durchschnittlich 450.000 
Schilling. Dieser Mehraufwanld findet jedoch im 
lauf.en'den Budget Deckung. 
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